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Hinweis:  
Dies ist ein Servicedokument des Gemeinsamen Bundesausschusses: www.g-ba.de. 
Sollten Angaben in diesem Dokument im Widerspruch zu den Regelungen der DMP-
Anforderungen-Richtlinie stehen, so gilt die DMP-Anforderungen-Richtlinie. 

 
Vom 17. Mai 2018 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 17. Mai 2018 
beschlossen, die Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses zur Zusammenführung 
der Anforderungen an strukturierte Behandlungsprogramme nach § 137f Absatz 2 SGB V 
(DMP-Anforderungen-Richtlinie/DMP-A-RL) in der Fassung vom 20. März 2014 (BAnz AT 
26.06.2014 B3; BAnz AT 26.08.2014 B2), zuletzt geändert am 19. April 2018 (BAnz AT 
TT.MM.JJJJ V [Veröffentlichungsnummer]), wie folgt zu ändern: 
I. Die Richtlinie wird wie folgt geändert: 

„ 

§ 3 Anforderungen an die Einschreibung des Versicherten in ein Programm  

(1) Die allgemeinen Voraussetzungen für die Einschreibung Versicherter sind: 
- die schriftliche Bestätigung der gesicherten Diagnose durch die behandelnde 

Ärztin oder den behandelnden Arzt jeweils gemäß Ziffer 1.2 in der zur 
Anwendung kommenden Anlage, die schriftliche Einwilligung in die Teilnahme 
und  

- die damit verbundene Erhebung, Verarbeitung und Nutzung ihrer Daten 
Verarbeitung ihrer Daten sowie die Dauer der Aufbewahrung und 

- die umfassende, auch schriftliche Information der Versicherten über die 
Programminhalte, über die mit der Teilnahme verbundene Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung ihrer Daten Verarbeitung ihrer Daten sowie die 
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Dauer der Aufbewahrung, insbesondere darüber, dass Befunddaten an die 
Krankenkasse übermittelt werden und von ihr im Rahmen des Vertrages des 
strukturierten Behandlungsprogramms verarbeitet und genutzt werden können 
und dass in den Fällen des § 28f Abs. 2 RSAV die Daten zur 
Pseudonymisierung des Versichertenbezuges einer Arbeitsgemeinschaft oder 
von dieser beauftragten Dritten übermittelt werden können, über die 
Aufgabenverteilung und Versorgungsziele, die Freiwilligkeit ihrer Teilnahme, 
die Möglichkeit des Widerrufs ihrer Einwilligung, ihre Mitwirkungspflichten sowie 
darüber, wann eine fehlende Mitwirkung das Ende der Teilnahme an dem 
Programm zur Folge hat.  

(2) Die Versicherten bestätigen mit ihrer Teilnahmeerklärung, dass sie im 
Einzelnen 

- die Programm- und Versorgungsziele kennen und an ihrer Erreichung mitwirken 
werden, 

- die Aufgabenteilung der Versorgungsebenen kennen und unterstützen werden, 
- auf die Möglichkeit, eine Liste der verfügbaren Leistungsanbieter zu erhalten, 

hingewiesen worden sind, 
- über die Freiwilligkeit ihrer Teilnahme, die Möglichkeit des Widerrufs ihrer 

Einwilligung, ihre Mitwirkungspflichten und die Folgen fehlender Mitwirkung 
informiert worden sind sowie 

- über die mit ihrer Teilnahme an dem Programm verbundene Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung ihrer Daten Verarbeitung ihrer Daten sowie die 
Dauer der Aufbewahrung informiert worden sind, insbesondere über die 
Möglichkeit einer Übermittlung von Befunddaten an die Krankenkasse zum 
Zweck der Verarbeitung und Nutzung im Rahmen des Vertrages des 
strukturierten Behandlungsprogramms und dass in den Fällen des § 28f Abs. 2 
RSAV die Daten zur Pseudonymisierung des Versichertenbezuges einer 
Arbeitsgemeinschaft oder von dieser beauftragten Dritten übermittelt werden 
können. 

(3) Die speziellen Anforderungen an die Einschreibung von Versicherten in ein 
Programm werden in der jeweiligen Anlage dieser Richtlinie geregelt. 

(4) Die Regelungen des § 28d RSAV bleiben unberührt. 

§ 5 Anforderungen an die Dokumentation einschließlich der für die Durchführung 
der Programme erforderlichen personenbezogenen Daten und deren 
Aufbewahrungsfristen 

(1) Die Inhalte der Dokumentation zu den strukturierten Behandlungsprogrammen 
sind in den Anlagen dieser Richtlinie geregelt. 

(2) In den Verträgen ist vorzusehen, dass die Dokumentationen einschließlich der 
für die Durchführung der strukturierten Behandlungsprogramme erforderlichen 
personenbezogenen Daten von den jeweils verantwortlichen Stellen oder von 
diesen beauftragten Dritten entsprechend ihres Verwendungszweckes nach 
§ 28f Abs. 1 Nr. 1 RSAV i.V.m. § 137f SGB V aufzubewahren und nach Ablauf 
der nachfolgend aufgeführten jeweiligen Frist unverzüglich, spätestens innerhalb 
eines Zeitraumes von sechs Monaten, zu löschen sind: 

a) bei den Krankenkassen und den für die Durchführung der Programme 
beauftragten Dritten zur Erfüllung der in § 28f Abs. 1 Nummer 1 RSAV 
sowie § 137f Abs. 4 SGB V i. V. m. §§ 2 und 6 DMP-A-RL beschriebenen 
Aufgaben höchstens für die Dauer von 10 Jahren nach Beendigung der 
Teilnahme, beginnend mit dem auf das Ende der Teilnahme folgenden 
Kalenderjahr 
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b) bei den von den Vertragspartnern beauftragten Datenstellen für die Dauer 
von 12 Jahren, beginnend mit dem auf das jeweilige Erfassungsjahr der 
Dokumentation folgenden Kalenderjahr 

c) zur Durchführung der Evaluation nach § 137f Abs. 4 SGB V i.V.m. § 6 der 
DMP-Anforderungen Richtlinie bei dem vom Bundesversicherungsamt 
bestellten unabhängigen Sachverständigen für die unter Buchstabe a) 
genannte Frist pseudonymisiert, mit Ausnahme der im Rahmen der bis zum 
31.12.2011 durchzuführenden Evaluation gespeicherten 
Lebensqualitätsfragebögen und die von der Krankenkasse an das 
Evaluationsinstitut übermittelten ökonomischen Daten 

d) zur Durchführung der ärztlichen Qualitätssicherungsmaßnahmen bei der 
von den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft nach § 219 SGB V gebildeten 
Gemeinsamen Einrichtung nach § 28f Abs. 2 S. 1 Nr. 1c RSAV oder – 
soweit die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Programm nicht 
vorgesehen ist – der Krankenkasse solange, wie sie für den 
Verwendungszweck gemäß § 137f Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 SGB V 
erforderlich sind. 

(3) Soweit weitergehende gesetzliche Bestimmungen oder Rechtsverordnungen 
abweichende Vorgaben zur Aufbewahrung regeln oder die Möglichkeit einer 
Verlängerung der Aufbewahrungsfrist vorsehen, sind diese vorrangig zu 
beachten. 

(4) Die in Absatz 2 geregelten Aufbewahrungsfristen gelten nicht für 
Leistungserbringer. Für diese finden die gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere die berufsrechtlichen Bestimmungen, Anwendung. 

(5) Soweit die jeweils verantwortlichen Stellen oder von diesen beauftragte Dritte 
nicht unmittelbar durch diese Richtlinie gebunden sind, haben die 
Vertragspartner zur Durchführung von strukturierten Behandlungsprogrammen 
durch entsprechende vertragliche Festlegungen die Bindung an die Inhalte 
dieser Richtlinie sicherzustellen. 

“ 

II. Die Änderung der Richtlinie tritt zum 1. Januar 2019 in Kraft.  
Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 
 
Berlin, den 17. Mai 2018 
 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 

Der Vorsitzende 

 

Prof. Hecken 
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